
 
 
21. Änderung FNP 2020 Solarpark Bohlingen – Singen-Bohlingen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen, 
Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen   
 
 
Vorliegende Umweltrelevante STELLUNGNAHMEN 
 
(fristgerecht eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung) 
 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde fristgerecht vom 13.03.2023 bis einschließlich 
14.04.2023 durchgeführt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde fristgerecht vom 
13.03.2023 bis einschließlich 14.03.2023 durchgeführt. 
 
Im Folgenden sind die fristgerecht eingegangen Anregungen/Stellungnahmen in der Reihenfolge der oben genannten 
Verfahrensschritte aufgeführt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Namen von Beteiligten im Sinne des § 3 Abs. 1 
BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB abgedeckt. 
 
Es sind keine Bürgeranregungen eingegangen. 
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1.  Einwände, Anregungen und Hinweise 
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5. 
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Folgende Behörden und sonstigenTräger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden äußerten in ihren Antwortschreiben im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB keine Anregungen: 
 
 Gemeinde Hilzingen, Schreiben vom 09.03.2023 
 Vermögen und Bau, Schreiben vom 10.03.2023 
 Stadt Radolfzell, Schreiben vom 21.03.2023 
 Stadtverwaltung Engen, Schreiben vom 22.03.2023 
 Netze BW GmbH, Schreiben vom 27.03.2023 
 Polizeipräsidium Konstanz, Schreiben vom 27.03.2023 
 ED Netze GmbH, Schreiben vom 28.03.2023 
 Handelsverband Südbaden e.V., Schreiben vom 11.04.2023 
 Gemeinde Gottmadingen, Schreiben vom 12.04.2023 
 
  
Es wird davon ausgegangen, dass von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die keine Stellungnahme abgegeben haben, die von diesen Behörden 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt werden. Der Stadt Singen sind in diesem Zusammenhang auch keine Sachverhalte bekannt, die für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans von Bedeutung sein könnten.  
 
 
Stadt Singen / 05.02.2024 
 


